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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest;
Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen

in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken

Das Landratsamt Unterallgäu erlässt auf Grund von § 13 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügel-
pest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I
S. 1665) i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesund-
heitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938),
§ 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), § 4 der Viehverkehrsverordnung (Vieh-
VerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der
Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665),
Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zu-
letzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist und Art. 3 Abs. 2 des
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS
2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist
folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :

Die Allgemeinverfügung zum „Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügel-
pest; Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten Ge-
biet zu präventiven Zwecken“ vom 02.02.2021, in Kraft getreten am 02.02.2021, wird wie folgt neu ge-
fasst:
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1. Aufstallung im HPAI-Risikogebiet:
Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Geflügel-
pest-Verordnung (hierunter fallen: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel,
Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden) im definierten
HPAI-Risikogebiet des Landkreises Unterallgäu, das aus beigefügter Karte (Anlage), die Bestandteil
dieser Allgemeinverfügung ist, ersichtlich ist, halten, wird eine Aufstallung des Geflügels angeordnet

1.1.  in geschlossenen Ställen oder

1.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten
dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegren-
zung bestehen muss.

Das Risikogebiet des Landkreises Unterallgäu laut beiliegender Karte umfasst einen 500 m breiten Ufer-
streifen beidseits entlang der Gewässer 1. Ordnung gemäß Bayerischen Wassergesetz sowie weiterer Still-
gewässer mit einer Fläche >= 5 ha, Grünflächen und Vogelschutzgebiete.

Von West nach Ost handelt es sich daher um folgende Flüsse:
Iller, Roth, Günz (ab der Ortschaft Lauben flussabwärts), Mindel, Zusam, Wertach

Bei den Stillgewässern und sonstigen Flächen handelt es sich um folgende Gewässer und Gebiete:

- Buxheimer Weiher, Gemeinde Buxheim
- Woringer Badesee, Gemeinde Woringen
- Unggenrieder Weiher, Stadt Mindelheim
- Kaiserweiher, Gemeinde Salgen
- Schnerzhofer Weiher, Markt Wald
- Hundsmoor, Gemeinde Hawangen und Gemeinde Westerheim
- Kiesweiher Hasberger Mähder, Gemeinde Kirchheim
- Nordsee, Stadt Mindelheim
- Kiesweiher Weite Änger und Bauernloch, Markt Türkheim, Irsingen

2. Zu führende Aufzeichnungen im HPAI-Risikogebiet:
Halter von Geflügel mit einem Bestand bis einschließlich 100 Stück Geflügel haben im Bestandregister
nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die Anzahl der pro Werk-
tag verendeten Tiere zu machen. Halter von Geflügel mit einem Bestand bis einschließlich 1.000 Tie-
ren haben nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die Gesamtzahl
der gelegten Eier pro Bestand und Werktag zu führen.

Darüber hinaus gilt im gesamten Landkreis Unterallgäu:

3. Halter von Geflügel im Landkreis Unterallgäu bis einschließlich 1.000 Stück Geflügel haben sicherzu-
stellen, dass

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen unbe-
fugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind,
die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit
betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass diese
Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen
Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzklei-
dung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird,
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c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften und
der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die frei ge-
wordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt
und desinfiziert werden,

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrsverord-
nung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten Platz gereinigt
und desinfiziert werden,

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt und
aa) in mehreren Ställen oder
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des
Buchstaben b, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnun-
gen gemacht werden,

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten Geflü-
gels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert wird
oder werden,

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln
und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

4. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel und ge-
haltene Vögel anderer Arten als Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, sind im
Landkreis Unterallgäu verboten.

5. Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hühnervögel,
Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder Schreitvögel) gilt ein all-
gemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Unterallgäu.

6. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 5 des Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

7. Kosten werden nicht erhoben.

8. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. Zeitgleich wird
die Allgemeinverfügung vom 02.02.2021 (Amtsblatt Nr. 6) aufgehoben.

Begründung

I.
Das gegenwärtige HPAI-Geschehen in Bayern und Deutschland ist weiterhin hochdynamisch. In Bayern
sind über die Landesfläche verteilt – bislang – 23 Fälle von HPAI bei Wildvögeln sowie drei Fälle bei Haus-
geflügel amtlich festgestellt worden. Die bisherigen Fundorte HPAI-positiver Wildvögel liegen zu einem
weitaus überwiegenden Teil in HPAI-Risikogebieten. Vor diesem Hintergrund und einer steigenden Prä-
valenz des Virus in der Wildvogelpopulation in Bayern, kommt das Bayerische Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit (LGL) in seiner aktuellen Risikobewertung für das Auftreten von HPAIV in Bay-
ern vom 03.03.2021 zu dem Ergebnis, dass insbesondere für Geflügelhaltungen in HPAI-Risikogebieten
ein besonders hohes Risiko für den unmittelbaren oder mittelbaren Eintrag von HPAI über Wasservögel
besteht.
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Um eine weitere Ausbreitung der HPAI in Bayern verhindern zu können, wird es aus Sicht des Bayerischen
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) als fachlich notwendig erachtet, zumin-
dest in den bayerischen HPAI-Risikogebieten eine Aufstallungspflicht für Haus- und Nutzgeflügel anzuord-
nen.
Zur Analyse der Ermittlung der Risikogebiete im Landkreis Unterallgäu wurden Gebietskulissen in Abhän-
gigkeit der Distanz zu größeren Wasserflächen (500 m breiter Uferstreifen entlang Gewässer 1. Ordnung
gemäß Bayerischen Wassergesetz, sowie weiterer Stillgewässer mit einer Fläche >= 5 ha), Grünflächen
und Vogelschutzgebieten berücksichtigt. Die Risikogebiete sind aus der beiliegenden Karte ersichtlich.

II.
Das Landratsamt Unterallgäu ist gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG, sachlich und gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2
Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig.

Begründung Nr. 1
Die Anordnung der Aufstallung nach Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung stützt sich auf § 13 Abs. 1 der Ge-
flügelpest-Verordnung in Verbindung mit § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 11a TierGesG. Danach ordnet die
zuständige Behörde auf Grundlage einer Risikobewertung nach Maßgabe von § 13 Abs. 2 Geflügelpest-
Verordnung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel die
Aufstallung des Geflügels an.
Durch die amtliche Feststellung des Ausbruches der Geflügelpest bei Wildvögeln in einer Vielzahl von
Bundesländern sowie nun auch in einigen Landkreisen in Bayern ist die Erforderlichkeit der Aufstallung
von Geflügel zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel
im Sinne des § 13 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung gegeben. Dies wird in der aktuellen Einschätzung
des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI) (bzw. des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (LGL)) vom 03.03.2021 bestätigt. In der Risikobewertung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 der Geflügel-
pest-Verordnung sind die örtlichen Gegebenheiten einschließlich der Nähe zu einem Gebiet, in dem sich
wildlebende Wat- und Wasservögel sammeln, rasten oder brüten, zu berücksichtigen.

In dem oben genannten Gutachten des FLI (bzw. LGL) wird das Risiko des Eintrags von Geflügelpest des
Subtyps H5N8 durch Wildvögel in Hausgeflügelbeständen bundesweit als hoch eingeschätzt und neben
der konsequenten Durchsetzung von Vorsorgemaßnahmen (insbesondere der Biosicherheit) empfohlen,
Geflügel risikobasiert, zumindest für Geflügelhaltungen, die sich in Regionen mit hoher Wildvogeldichte
oder in der Nähe von Wildvogel-Rastplätzen befinden, aufzustallen. Aufgrund des genannten Gutachtens
sowie der festgestellten Ausbrüche der Geflügelpest bei Wildvögeln hat die Risikobewertung zu dem Er-
gebnis geführt, dass es erforderlich ist, Geflügel in den Risikogebieten aufzustallen. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ist es erforderlich, Kontakte zu Wildvögeln in jeglicher Form zu minimieren und wenn möglich
zu verhindern. Geflügel in Freilandhaltungen hat im Vergleich zu ausschließlich im Stall gehaltenem Ge-
flügel weitaus größere Möglichkeiten, mit diversen Umweltfaktoren in Kontakt zu geraten. Die Aufstallung
von Geflügel in den Risikogebieten, ist geboten, um ein Übergreifen der Geflügelpest auf Nutzgeflügelbe-
stände zu verhindern und damit die tierische Erzeugung (Eier und Geflügelfleisch) von hochwertigen Le-
bensmitteln nicht zu gefährden. Diese Entscheidung erfolgte nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermes-
sens. Die Maßnahme ist geeignet, den Zweck, die Verhinderung einer Infektion von Hausgeflügel mit
H5N8 zu erreichen. Die Aufstallung ist erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel zur Verfügung steht,
welches zur Zweckerreichung gleichermaßen geeignet ist. Die Anordnung ist auch angemessen, da die
wirtschaftlichen Nachteile, welche die betroffenen Tierhalter durch die Aufstallung erleiden, im Vergleich
zum gesamtwirtschaftlichen Schaden, der durch weiter Geflügelpestausbrüche für die gesamte Geflügel-
und Lebensmittelwirtschaft entstehen kann, nachrangig sind. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse
an der Aufstallung die privaten Interessen der betroffenen Tierhalter. Die Übertragung von Influenzaviren
bei Geflügel erfolgt vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot
und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder
Schutzkleidung. Unter der Vielzahl von in Betracht kommenden Faktoren sind auch Wildvögel als Eintrags-
quelle zu berücksichtigen.
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Virushaltige Ausscheidungen von Wildvögeln können jederzeit z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel
und Einstreu bei im Auslauf gehaltenen Geflügel mit Influenzaviren, die für das Geflügel pathogen sind,
kontaminieren. Die in Nr. 1 der Verfügung genannte Aufstallung ist geeignet, das Risiko derartiger Über-
tragungswege zu minimieren.

Begründung Nr. 2
Die Anordnung der Erfassung der ergänzenden Angaben im Bestandsregister der Geflügelhalter im Risi-
kogebiet in Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung in Ergänzung zu den Maßnahmen in § 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4
der Geflügelpest-Verordnung, die generell für Geflügelhaltungen erst ab 100 bzw. 1.000 Stück gelten, er-
folgen auf der Grundlage § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 e) des TierGesG. Die Erfassung dieser ergän-
zenden Angaben sind auch bei kleinen Beständen geeignet, ein mögliches Krankheitsgeschehen zeitnah
zu erkennen, um die nach § 4 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung vom Tierhalter zu veranlassende diag-
nostische Abklärung zeitnah durchzuführen.

Begründung Nr. 3
Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Nr. 3 der Verfügung erfolgt in Ergänzung zu den Maßnahmen in
§ 6 Absatz 1 Geflügelpest-Verordnung, die generell erst für Geflügelhaltungen ab 1.000 Stück Geflügel
gelten, auf Grundlage des § 6 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung.
Da die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren
oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, Gerät-
schaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es erforderlich, die Geflügelhaltungen im Landkreis
zu schützen und den Eintrag oder die Verschleppung des Virus in bzw. aus Nutzgeflügelbeständen zu ver-
meiden. Die Anordnung der unter Nr. 1 der Verfügung genannten Maßnahmen ist geeignet, das Risiko des
Eintrags von Geflügelpestvirus in Geflügelhaltungen bzw. dessen Verbreitung zu vermindern.

Begründung Nr. 4
Das Verbot von Geflügelausstellungen, -schauen und –märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art mit
Geflügel und gehaltenen Vögeln anderer Arten als Geflügel in Nr. 4 dieser Allgemeinverfügung ergibt sich
aus § 4 Abs. 2 der ViehVerkV i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung. Gemäß § 38 Abs. 11 i.V.m.
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 TierGesG kann die zuständige Behörde zur Vorbeugung von Tierseuchen und deren Be-
kämpfung Verfügungen über die Durchführung von Veranstaltungen, anlässlich derer Tiere zusammen-
kommen, erlassen. Das gemäß Nr. 4 der Verfügung angeordnete Verbot von Geflügelausstellun-
gen, -schauen und
-märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel und gehaltenen Vögeln anderer Arten als Ge-
flügel im Landkreis Unterallgäu ist erforderlich, da durch den bei solchen Veranstaltungen gegebenen en-
gen Kontakt von Tieren ein bislang nicht abschätzbares Infektionsrisiko besteht und durch einen Verkauf
eine Verschleppung von potentiell infizierten Tieren möglich ist.

Begründung Nr. 5
Das in Nr. 5 dieser Allgemeinverfügung angeordnete allgemeine Fütterungsverbot von Wildvögeln erfolgt
auf Grundlage von Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG, da virushaltige Ausscheidungen von Wildvögeln
jederzeit z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel und Einstreu bei im Auslauf gehaltenen Geflügel mit In-
fluenzaviren, die für das Geflügel pathogen sind, kontaminieren können. Die Übertragung von Influenzavi-
ren bei Geflügel erfolgt vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot
und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder
Schutzkleidung. Um die Verbreitung des Virus durch direkten Kontakt zwischen Wildvögeln so weit wie
möglich zu vermeiden, ist es aus fachlichen Erwägungen erforderlich, Fütterungen von Wildvögeln zu un-
terbinden, denn die Fütterungsplätze stellen naturgemäß entsprechende „Hot-Spots“ dar, an denen viele
Wildvögel zur gleichen Zeit zusammentreffen.
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Begründung Nr. 6
Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Nummern 1 bis 5 dieser Allgemeinverfügung wird ge-
mäß § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet, da es sich bei der aviären Influenza des Subtyps H5N8 um
eine hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit hohen wirtschaft-
lichen Schäden und weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum Schutz vor
der Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung greifen. Es kann
nicht abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfügung zur Prävention der Seuchen-
einschleppung gerichtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen
Vollziehung ein entgegenstehendes privates Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines eventuellen
Widerspruchs.

Begründung Nr. 7
Die Kostenentscheidung in Nr. 7 dieses Bescheides beruht auf Art. 13 des Ausführungsgesetzes zum Voll-
zug des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG).

Begründung Nr. 8
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Be-
kanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer All-
gemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, jedoch frü-
hestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird Ge-
brauch gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt
des Landkreises Unterallgäu als bekannt gegeben gilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form (siehe
Hinweise).

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte
der Internetpräsenz des Landratsamtes Unterallgäu (https://www.unterallgaeu.de/elektronische-kom-
munikation) bzw. der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung
eine Verfahrensgebühr fällig.

Hinweise:

1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung hinsichtlich der allge-
mein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuften Ver-
lusten wird hingewiesen.
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2. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügelhändlern anhand
der Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der Bestellung von Geflügel durch den
Tierhalter zu überprüfen. Alternativ ist die Liste der für den innergemeinschaftlichen Handel zugelas-
senen Geflügelbetriebe im Internet abrufbar unter: https://tsis.fli.de/Glo-
balTemp/202101280952127737.pdf

3. Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Reb-
hühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen Behörde vor Be-
ginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurch-
schnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die je-
weilige Tierart mitzuteilen.

4. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4
des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

5. Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung Ausnahmen von
der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht genehmigt werden, soweit

1. eine Aufstallung
a. wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist, oder
b. eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt,

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden wird,
und

3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.

6. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1
der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei.

Mindelheim, 10. März 2021
Landratsamt Unterallgäu

Alex Eder
Landrat
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